
Stadt Zürich
Dienstabteilung Verkehr

Ausgenommen:
a. Die Zufahrt zu den privaten Abstellplätze und Garagen
b. Die Zufahrt zum Güterumschlag oder Ein- und Aussteigenlassen von 5.00 bis 12.00 Uhr
c. In der übrigen Zeit mit schriftlicher Ausnahmebewilligung sowie die Zufahrt für Hotellogiergäste zum Gepäckauf- und –ablad,

Taxi ausschliesslich auf Bestellung oder mit besetztem Wagen.

Basierend auf den Verkehrsplan wird für den Fahrradverkehr folgende Route freigegeben (Verfügung vom 13.4.2006):

Mühlegasse – Zähringerplatz – Predigerplatz – Seilergraben



Stadt Zürich
Dienstabteilung Verkehr

Parkplatz – Bilanz Bestehend Projektiert Differenz

Weisse Parkplatz 44 Stück 18 Stück - 26 Stück


